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Information (Kurzfassung)

Die Verwaltung informiert zur allgemeinen Kostensteigerung auf Grundlage der Pressemitteilung des

Statistischen Bundesamtes.
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Erganzende Erlduterungen

Mit der Pressemitteilung 156 vom 8. April 2022 informiert das Statistische Bundesamt dariber,
dass die Baupreise weiterhin deutlichen steigen. So sind die Preise fir Wohngebdaude um 14,3 %
gegenuber Februar 2021 gestiegen, die Kennzahlen fiir Blirogebdaude und gewerbliche
Betriebsgebdude steigen im gleichen Zeitraum um 15,3 %. Im StraBenbau wurde eine Steigerung
von 9,8 % ermittelt. ,,Im November 2021, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, waren die
Preise im Vorjahresvergleich bereits um 14,4 % gestiegen. Im Vergleich zum November 2021
erhohten sich die Baupreise im Februar 2022 um 4,4 %“. Damit ist zum Referenzjahr 2015, und
damit in einem Zeitraum von 7 Jahren, eine Kostensteigerung von insgesamt etwa 40 %
festzustellen.

Zur Kostensteigerung tragen insbesondere materialintensive Gewerke bei. Rohbauarbeiten,
Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten,
Entwéasserungskanalarbeiten und Klempnerarbeiten fiihren die Liste der Preissteigerungen in den
Einzelgewerke an.

Da in den Kennzahlen aus Februar 2022 weder die Effekte durch den Ukrainekrieg noch die
aktuelle Blockade des Containerhafens in Shanghai abgebildet sind, geht die Verwaltung auch in
den kommenden Monaten von weiter stark steigenden Preisen und von Lieferengpassen auf den
Baustellen aus.

Die aktuell steigende Inflationsrate (Februar 2022 5,1 %, Marz 2022 7,3 %,

April 2022 7,4 %) bilden diesen Trend ab. Es ist davon auszugehen, dass den stark gestiegenen
Materialkosten auch steigende Lohnkosten folgen werden. Dies stiitzt ebenfalls die Vermutung
der Verwaltung, dass die Baupreisentwicklung anhalten wird.

Kostenberechnungen fiir Projekte, die in den Doppelhaushalt 2022/2023 aufgenommen wurden,
werden im Rahmen des Kostenkontrollverfahrens in der Regel im 1. und 2.Quartal des Vorjahres,
also 2021 ermittelt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Kosten fiir diese Projekte
entsprechend der Baupreisentwicklung fortgeschrieben werden miissen. Die in den Gesamtkosten
vorgesehenen Ansatze flir Unvorhergesehenes und Preissteigerung konnen diese nicht
vorhersehbare Entwicklung nicht auffangen. Daher hat die Verwaltung im Bauausschuss im April
2022 bereits die angepassten Kosten fir das Projekt zur Modernisierung des Technischen
Rathauses dargestellt. Vor der Sommerpause wird die Verwaltung eine Abschatzung zur
Preisentwicklung der weiteren neu angemeldeten Projekte vorlegen.

Da fur bietende Unternehmen die Materialpreise derzeit nicht kalkulierbar sind, hat der Bund fiir
seine Bauprojekte beschlossen, Stoffpreisgleitklauseln in die Ausschreibungen aufzunehmen.
Stoffpreisgleitklauseln bieten die Moglichkeit, in einem bestimmten Rahmen die Preisentwicklung
nachtraglich in die Preise aufzunehmen. Da Unternehmen bei Ausschreibungen nicht einem
unzumutbaren Risiko ausgesetzt sein diirfen, sollen die Lasten der Preissteigerungen in gro3en
Umfang vom Auftraggeber ilbernommen werden. Die Unternehmen miissen unbekannte
Steigerungsraten in der Angebotsphase nicht auf die Preise aufschlagen. Die Stadt prift derzeit
eine analoge Vorgehensweise.

Von der Preisentwicklung nicht betroffen sind derzeit Projekte die im Doppelhaushalt 2019/2020
beziehungsweise im Haushalt 2021 begonnen wurden und bereits ausgeschrieben und vergeben
sind.



	erläuter

